
26 04 13 13:29 # ..... Hirsch 

Dr. Dr. h.c. Burkhard Hirsch 
R e c h t s an w a l"t 

An die' 
Präsidentin des Landtags NRW 
Frau Carina Gädecke 
Platz des Landtags 1 
40221 D Ü s seI d 0 r f 
per Fax 0211 - 884 3002 

Betr.: Novellierung VSG NRW 
Anhörung HPA IA 2.5.13 

Sehr geehrte Frau Präsidentin [ 

#0211-553703 8.1 

40545 D Ü s seI d 0 r f 
Rheinallee 120 
Tei.:0211·551331 
Fax: 0211 -553703 

26.4.2013 

In dieser Sache möchte ich meine Stellungnahme, die ich mit Fax v. 21. 4. 2013 über
sandt habe, zu Frage 77 wie folgt ergänzen: 

77. Die Entscheidung des BVerfG zum ATDG und die noch nicbt veröffentliche 
Dissertation von Nikolaos Gazeas LL.M. I veranlassen mich zu der folgenden Ergän
zung. 

Die § § 17 und 19 VSG NRW begegnen erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Auf der einen Seite ist es nicht hinnehmbar, in § 17 VSG Übermittlungen des VS an 
Strafverfolgungsbehörden nur für den Bereich von Staatsschutzdelikten ZVvingend vor
zuschreiben, und auf der anderen Seite kann man es in § 19 VSG NRW nicht der Be
hörde selbst überlassen, ob sie im Bereich der zwingend vorgeschriebenen Übermitt
lungen die Benachrichtigung einer Strafverfolgungsbehörde unkontrolIiert unterlässt, 
weil sie z.B. glaubt, dass Sicherheitsbedenken gern. § 19 Zif. 2 VSG vorrangig seien. 
Bei der Frage der Übermittlungspflicht sollte man die Übermittlung von Daten bei 
Verbrechen allerdings nur dann zwingend vorsehen, wenn die Daten ohne nachrich
tendienstliche Mittel, also nur mit den in der StPO vorgesehenen Mitteln erhoben wor
den waren.· 
Die Unterlassung einer gesetzlich zwingend vorgesehenen Benachrichtigungspflicht 
aus den Gründen des § 19 VSG sollte eine Entscheidung des hmenministers -. nicht 
des Ministeriums, sondern des Ministers bzw. der Ministerin - voraussetzen. 

Mit,freundlit: ~üßen ;7. .,. ... 

J Nicolaos Gazeas LL.M. "Die t'bermittlungsvorschrifte, in den >/achrichtendienstgesetzen im Lichte der 
Übermittlungspflichten und - rechte an Sttafverfolgungsbehörder,", Universität Köln, Rechtswiss. Fakultät. 
betreut von Prof. DI. Claus Kress LL.M. 
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In dieser Sache möchte ich meine Stellungnahme, die ich mit Fax v. 21. 4. 2013 über
sandt habe, zu Frage 77 wie folgt ergänzen: 

77. Die Entscheidung des BVerfG zum ATDG und die noch nicbt veröffentliche 
Dissertation von Nikolaos Gazeas LL.M. I veranlassen mich zu der folgenden Ergän
zung. 

Die § § 17 und 19 VSG NRW begegnen erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Auf der einen Seite ist es nicht hinnehmbar, in § 17 VSG Übermittlungen des VS an 
Strafverfolgungsbehörden nur für den Bereich von Staatsschutzdelikten ZVvingend vor
zuschreiben, und auf der anderen Seite kann man es in § 19 VSG NRW nicht der Be
hörde selbst überlassen, ob sie im Bereich der zwingend vorgeschriebenen Übermitt
lungen die Benachrichtigung einer Strafverfolgungsbehörde unkontrolliert unterlässt, 
weil sie z.B. glaubt, dass Sicherheitsbedenken gern. § 19 Zif. 2 VSG vorrangig seien. 
Bei der Frage der Übermittlungspflicht sollte man die Übermittlung von Daten bei 
Verbrechen allerdings nur dann zwingend vorsehen, wenn die Daten ohne nachrich
tendienstliche Mittel, also nur mit den in der StPO vorgesehenen Mitteln erhoben wor
den waren.· 
Die Unterlassung einer gesetzlich zwingend vorgesehenen Benachrichtigungspflicht 
aus den Gründen des § 19 VSG sollte eine Entscheidung des hmenministers -. nicht 
des Ministeriums, sondern des Ministers bzw. der Ministerin - voraussetzen. 

Mitfreundlit: ,:üßen ;7. .,. ... 

J Nicolaos Gazeas LL.M. "Die t'bermittlungsvorschrifte, in den >/achrichtendienstgesetzen im kichre der 
Übermittlungspflichten und - rechte an Srrafverfolgung,behörder,", Universität Köln, Rechtswiss. Fakultät. 
betreut von Prof. DI. Claus Kress LL.M. 


